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Jahrgang VIII. M 3 15- Februar 1910

Zeitschrift
des

Vereins Schweizer. Konkordatsgeemete
Organ zur Hebung und Förderung des Vermessungs- und Katasterwesens

Jährlich 12 Nummern. Jahresabonnement Fr. 4. —

Unentgeltlich für die Mitglieder.

Redaktion :
J. Stambach, "Winterthur.

Expedition :
Geschwister Ziegler, "Winterthur

Zentralverein.

Vorschläge des Zentralvorstandes des V. S. K.-G. an die Zweigsektionen

mit Bezog auf ihre Stellungnahme zu den kant. Einführungs¬

gesetzen zum sehweiz. Zivilgesetzbuch.
»

Privat- und öffentlich rechtliche Bestimmungen.

1. Wenn der Geometer sein Operationsgebiet vermessen will, ist
er genötigt, den öffentlichen und privaten Grundbesitz zu
betreten ; für die öffentlichen Grundstücke wird der Zutritt ohne

weitere Umständlichkeiten und Formalitäten gestattet sein,

während beim Privatgrundbesitz in Vermessungsangelegenheiten,
die nicht mit öffentlichen Expropriationen im Zusammenhange
stehen und demnach den Bestimmungen der Zwangsenteignungsgesetzgebung

unterworfen sind, der Zutritt vom guten Willen
des Grundbesitzers abhängig ist.

Vorschlag:
Es soll in den Einführungsgesetzen das Recht zur

Betretung von Privatgrundstücken durch das

Vermessungspersonal (öffentliche Vermessungsbeamte und
ausführender Geometer samt seinem Personal) zum Zwecke

der Vornahme von Vermessungen jeder Art gesichert
werden.
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